
BVGer D-1214/2019 vom 1. April 2019
Bundesverwaltungsgericht, 2019-04-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1214_2019

FR: TAF D-1214/2019 du 1 avril 2019

IT: TAF D-1214/2019 del 1 aprile 2019

Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls in der Regel - so auch vorliegend - endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst.
d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Für das vorliegende Verfahren gilt das bisherige Recht (vgl. Abs. 1 der
Übergangsbestimmungen zur Änderung des AsylG vom 25. September 2015).

E. 1.4
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden. Die Beschwerdeführerinnen
haben am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, sind durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie sind daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert
(aArt. 108 Abs. 2 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde
ist einzutreten.

E. 2.1
Mit Beschwerde in Asylsachen kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich
Missbrauch und Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige und unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 2.2
Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das SEM ablehnt, das
Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen (Art. 31a Abs. 1-3 AsylG), ist die
Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt, ob
die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E.
3.1; 2012/4 E. 2.2, je m.w.H.).



E. 3
Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich begründet und ist im Verfahren
einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise
einer zweiten Richterin (Art. 111 Bst. e AsylG) ohne Weiterungen und mit summarischer
Begründung zu behandeln (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG).

E. 4.1
Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsuchende in einen
Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des Asyl- und
Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG). Zur
Bestimmung des staatsvertraglich zuständigen Staates prüft das SEM die
Zuständigkeitskriterien gemäss Dublin-III-VO. Führt diese Prüfung zur Feststellung, dass
ein anderer Mitgliedstaat für die Prüfung des Asylgesuchs zuständig ist, tritt das SEM,
nachdem der betreffende Mitgliedstaat einer Überstellung oder Rücküberstellung
zugestimmt hat, auf das Asylgesuch nicht ein (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 6.2).

E. 4.2
Gemäss Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO wird jeder Asylantrag von einem einzigen
Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels III als zuständiger Staat bestimmt
wird. Das Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates wird eingeleitet,
sobald in einem Mitgliedstaat erstmals ein Asylantrag gestellt wird (Art. 20 Abs. 1
Dublin-III-VO). Im Fall eines sogenannten Aufnahmeverfahrens (engl.: take charge) sind
die in Kapitel III (Art. 8-15 Dublin-III-VO) genannten Kriterien in der dort aufgeführten
Rangfolge (Prinzip der Hierarchie der Zuständigkeitskriterien; vgl. Art. 7 Abs. 1
Dublin-III-VO) anzuwenden, und es ist von der Situation im Zeitpunkt, in dem die
betreffende Person erstmals einen Antrag in einem Mitgliedstaat gestellt hat, auszugehen
(Art. 7 Abs. 2 Dublin-III-VO). Im Rahmen eines Wiederaufnahmeverfahrens (engl.: take
back) findet demgegenüber grundsätzlich keine (erneute) Zuständigkeitsprüfung nach
Kapitel III statt (vgl. zum Ganzen BVGE 2017 VI/5 E. 6.2 und 8.2.1 m.w.H.).

E. 4.3
Der nach dieser Verordnung zuständige Mitgliedstaat ist verpflichtet, die antragstellende
Person, die während der Prüfung ihres Antrags in einem anderen Mitgliedstaat einen Antrag
gestellt hat oder die sich im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats ohne
Aufenthaltstitel aufhält, nach Massgabe der Artikel 23, 24, 25 und 29 wieder aufzunehmen
(Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO).

E. 4.4
Jeder Mitgliedstaat kann abweichend von Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO beschliessen, einen
bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen gestellten Antrag auf
internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn er nach den in dieser Verordnung festgelegten
Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist (Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Dublin-III-VO; sog.
Selbsteintrittsrecht).

E. 5.1
Die Dublin-III-VO räumt den Schutzsuchenden kein Recht ein, den ihren Antrag prüfenden
Staat selber auszuwählen (vgl. auch BVGE 2010/45 E. 8.3). Die italienischen Behörden
liessen das Übernahmeersuchen des SEM vom 10. Dezember 2018 innert der in Art. 25
Abs. 1 Dublin-III-VO vorgesehenen Frist unbeantwortet, womit sie die Zuständigkeit



Italiens implizit anerkannten (vgl. Art. 25 Abs. 2 Dublin-III-VO). Die grundsätzliche
Zuständigkeit Italiens ist somit gegeben und wird im Übrigen von den
Beschwerdeführerinnen auch nicht bestritten. Ausserdem stimmten die italienischen
Behörden dem Gesuch um Übernahme am 31. Januar 2019 (übermittelt am 8. Februar
2019) nachträglich ausdrücklich zu (vgl. act. B14).

E. 5.2
Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, dass eine Überstellung nach Italien aufgrund
der Umstrukturierungen bei der Unterbringung von Personen im Asylbereich gegen Art. 3
und 4 EMRK verstosse. Angesichts des Verfahrensausgangs kann dies vorliegend offen
gelassen werden. Vielmehr stellt sich die Frage, ob das SEM sein Ermessen im Rahmen der
Prüfung der Souveränitätsklausel aus humanitären Gründen gemäss Art. 17 Abs. 1
Dublin-III-VO gesetzeskonform ausgeübt hat.

E. 5.3
Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO wird im schweizerischen Recht durch Art. 29a Abs. 3 AsylV
1 umgesetzt und konkretisiert. Wie das Bundesverwaltungsgericht im BVGE 2015/9
festhielt, verfügt das SEM bezüglich der Anwendung der Souveränitätsklausel aus
humanitären Gründen gestützt auf Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 über einen Ermessenspielraum,
der es ihm erlaubt, zu ermitteln, ob humanitäre Gründe vorliegen, welche einen
Selbsteintritt der Schweiz rechtfertigen. Aufgrund der Kognitionsbeschränkung des
Bundesverwaltungsgericht infolge der Aufhebung von Art. 106 Abs. 1 Bst. c AsylG muss
dieses den genannten Ermessenspielraum der Vorinstanz respektieren. Indes kann das
Gericht nach wie vor überprüfen, ob das SEM sein Ermessen gesetzeskonform ausgeübt
hat. Dies ist nur dann der Fall, wenn das SEM - bei von der gesuchstellenden Person geltend
gemachten Umständen, die eine Überstellung aufgrund ihrer individuellen Situation oder
der Verhältnisse im zuständigen Staat problematisch erscheinen lassen - in
nachvollziehbarer Weise prüft, ob es angezeigt ist, die Souveränitätsklausel aus
humanitären Gründen auszuüben. Dazu muss die Vorinstanz in ihrer Verfügung
wiedergeben, aus welchen Gründen sie auf einen Selbsteintritt aus humanitären Gründen
verzichtet. Tut sie dies nicht, liegt eine Ermessensunterschreitung vor (vgl. BVGE 2015/9
E. 7 und 8).

E. 5.4
Die Beschwerdeführerinnen machten bereits in ihrer schriftlichen Eingabe vom 11. Oktober
2018 geltend, dass die zugewiesene Unterkunft in Italien nicht familiengerecht gewesen sei.
So hätten die Kinder weder eine Schule besuchen können, noch habe es ein
Beschäftigungsprogramm gegeben. Des Weiteren sei es unter den Bewohnerinnen
mehrfach zu gewalttätigen Konflikten und sogar zu Übergriffen auf C._______ gekommen.
Aufgrund dieser Umstände habe sich insbesondere der Gesundheitszustand von B._______
verschlechtert. Trotzdem sei ihnen der Zugang zu einer medizinischen Fachperson nicht
jederzeit gewährt worden. Teilweise sei ihnen bloss Aspirin abgegeben worden (vgl.
entsprechende Schilderungen im eingereichten Tagebuch, act. B2 Nr. 3). Darüber hinaus ist
den eingereichten medizinischen Unterlagen zu entnehmen, dass alle drei
Beschwerdeführerinnen traumatisiert beziehungsweise psychisch angeschlagen sind (vgl.
act. B2 Nr. 2, 5, 6 und 7).

E. 5.5



Vor diesem Hintergrund hätte das SEM prüfen müssen, ob es angezeigt ist, die
Souveränitätsklausel aus humanitären Gründen anzuwenden. Zwar stellt das SEM in der
angefochtenen Verfügung im Zusammenhang mit der Souveränitätsklausel Erwägungen an,
inhaltlich wird dabei jedoch kein Bezug zum vorliegenden Fall genommen. So führt das
SEM in textbausteinartigen, gehaltlosen Formulierungen lediglich aus, dass im
vorliegenden Fall "keine begründeten Anhaltspunkte" dafür vorliegen würden, dass die
Beschwerdeführerinnen nach einer Rückkehr nach Italien in eine existenzielle Notlage
geraten könnten. Weiter würden dem SEM "keine Hinweise" vorliegen, wonach der Zugang
zur medizinischen Versorgung in Italien nicht gewährleistet werde und keine adäquaten
Behandlungen durchgeführt würden. Auch lägen "keine Hinweise" vor, wonach Italien den
Beschwerdeführerinnen zukünftig eine medizinische Behandlung verweigern würde. Dabei
lässt das SEM völlig ausser Acht, dass sich im vorliegenden Fall konkrete Hinweise
verdichten, wonach es sich bei der zugewiesenen Unterkunft nicht um eine
familiengerechte Unterbringung im Sinne eines SPRAR-Projekts gehandelt hat und der
Zugang zur erforderlichen medizinischen Versorgung nicht gewährleistet war. Damit ist das
SEM seiner Pflicht zur Ermessensausübung nicht nachgekommen und hat mithin sein
Ermessen unterschritten. Vielmehr hätte es, wie zuvor ausgeführt, in - anhand der
angefochtenen Verfügung - nachvollziehbarer Weise detailliert prüfen müssen, ob es in
Würdigung der konkreten Umstände tatsächlich angezeigt ist, auf einen Selbsteintritt zu
verzichten.

E. 5.6
Sollte die Vorinstanz die substanziierten Ausführungen der Beschwerdeführerin in ihrem
Tagebuch in Frage stellen, bliebe es ihr unbenommen, im Einklang mit dem
Untersuchungsgrundsatz weitergehende Abklärungen zu treffen, geht doch aus dem
Schreiben der italienischen Behörden vom (...) April 2018 und dem beigelegten Screenshot
in keiner Weise hervor, wo und unter welchen Umständen die Beschwerdeführerinnen
während ihres Aufenthalts in Italien vom (...) April 2018 bis Mitte Juni 2018 untergebracht
worden waren (vgl. act. B16). Im Übrigen monierten die Beschwerdeführerinnen zu keinem
Zeitpunkt, dass während der Überstellung der Zugang zur medizinischen Versorgung nicht
gewährleistet gewesen sei, sondern dass danach - während des mehrwöchigen Aufenthalts -
trotz aktenkundigem, beeinträchtigtem Gesundheitszustand von B._______ ([...] und
regelmässigen [...], vgl. act. A6/12 F8.02; B2 Nr. 7) und wiederholter
Kreislaufzusammenbrüche keine medizinische Hilfe in Anspruch habe genommen werden
können.

E. 5.7
Nach dem Gesagten ist das SEM seiner Pflicht zur Ermessenausübung nicht
nachgekommen und hat mithin sein Ermessen unterschritten. Da das
Bundesverwaltungsgericht aufgrund der Kognitionsbeschränkung infolge der Aufhebung
von Art. 106 Abs. 1 Bst. c AsylG keinen Ermessensentscheid anstelle der Vorinstanz treffen
kann und es sich bei der Ermessensunterschreitung um eine Rechtsverletzung handelt (vgl.
BGE 132 V 393 E. 3.3), ist die Beschwerde gutzuheissen, soweit die Aufhebung der
angefochtenen Verfügung beantragt wird. Die Verfügung vom 25. Februar 2019 ist
aufzuheben und die Sache zur umfassenden Prüfung der Anwendung der
Souveränitätsklausel aus humanitären Gründen - in Ausübung des gesetzeskonformen
Ermessens - an die Vorinstanz zurückzuweisen.



E. 6.1
Mit dem vorliegenden Entscheid sind die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen
Prozessführung samt Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses und um
Beiordnung einer amtlichen Rechtsbeiständin gegenstandslos geworden.

E. 6.2
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 1 und 2
VwVG).

E. 6.3
Den vertretenen Beschwerdeführerinnen ist angesichts ihres Obsiegens in Anwendung von
Art. 64 VwVG und Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) eine
Entschädigung für die ihnen notwendigerweise erwachsenen Parteikosten zuzusprechen.
Für die Ausarbeitung der Beschwerde wurde ein zeitlicher Aufwand von 8.75 Stunden
sowie eine Spesenpauschale von Fr. 50.- geltend gemacht, was in casu angemessen
erscheint. Gestützt auf die in Betracht zu ziehenden Bemessungsfaktoren (Art. 9-13 VGKE)
ist den Beschwerdeführerinnen daher zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von
insgesamt Fr. 1'746.- zuzusprechen. (Dispositiv nächste Seite)
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